
Die BEW bietet Trinkwasser ab dem 01.01.2011 zu den nachstehenden Tarifen an. Die "Verordnung über

allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980

(BGBI. I S. 750, 1067) zuletzt geändert durch die Verordnung vom 13. Januar 2010 (BGBI. I S. 10) ist Bestand-

teil des Versorgungsvertrages. Der Wasserpreis setzt sich zusammen aus Grundpreis und Mengenpreis.

1. Grundpreis

Als Teilbetrag des Jahresgrundpreises werden erhoben für

Nettopreise Bruttopreise

1.1. den Haushaltsbedarf bis zwei Haushalte Euro/Monat 9,00 9,63

jeder weitere Haushalt Euro/Monat 6,60 7,06

1.2. gewerblichen, beruflichen und Euro/Monat 13,00 13,91

sonstigen Bedarf

1.3. landwirtschaftlichen Betriebsbedarf Euro/Monat 9,60 10,27

1.4. Bei Zählergrößen über 10 cbm

Stundenleistung erhöht sich der

monatliche Grundpreis um Stunden- Euro/cbm 3,50 3,75

leistung

1.5. Für Standrohre berechnen wir Euro/Monat 13,00 13,91

- Kaution pro Standrohr Euro 300,00

2. Mengenpreis

je Kubikmeter (cbm) Euro/cbm 1,662 1,778

3. Reserve- und Zusatzversorgung

Für die Reserve- und Zusatzversorgung wird der monatliche Grundpreis nach

Ziffer 1. erhoben. Daneben ist ein monatlicher Mindestbetrag -unabhänging

von der Abnahmemenge- für 100 cbm Wasser zu dem jeweils gültigen Mengen-

preis Ziffer 2. zu zahlen.

4. Mahnkosten

je Mahnung Euro 3,90

Allgemeine Tarifpreise für die Versorgung mit

Wasser
der BEW - Bergische Energie- und Wasser-GmbH, Wipperfürth


